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Vaterschaftstests: Wenn der Staat das »das Recht« verletzende Bundesverfassungsgericht als Straftäter unterstützt, bleibt »das Recht«, an das laut Art. 20 III 1, 2. HS GG "... die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung … gebunden" sind, auf der Strecke.
Von Hans-Uwe Scharnweber

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) hinsichtlich des Verbots heimlich vorgenommener Vaterschaftstests sind Familientragödien auch künftig nicht ausgeschlossen, wenn jemand durch die Hinterlist der werdenden Mutter zum rechtlichen und sozialen Vater gemacht wird, obwohl er nicht der biologische Vater ist, sei es, dass er schon mit der Mutter verheiratet ist oder durch sozialen Druck mit dem Appell an seine Verantwortung wegen des im Mutterbauch wachsenden Kindes zur Eingehung einer eigentlich nicht beabsichtigten Ehe gedrängt, ja »genötigt« wird, obwohl – wie Umfragen ergaben - 93 % der befragten Männer sich nicht wie der Heilige Joseph verhalten und die ihnen aufgedrängte Ehe nicht eingehen würden, wenn sie wüssten, dass das Kind nicht von ihnen gezeugt sei!
Über die juristische Kette Grundrechte >„Menschenwürde“ und Würdeverstoß > „allgemeines Persönlichkeitsrecht“ mit Handlungsfreiheit > „informationelle Selbstbestimmung“ (ohne jegliche Unterscheidung, ob mehr oder weniger sensible Daten des Einzelnen betroffen sind), und unter Rückgriff auf den ebenfalls interpretationsbedürftigen offenen Rechtsbegriff des „Kindeswohls“ behauptet das BVerfG – nicht aus Unkenntnis, sondern trotz Vorliegens gegenteiliger Gutachten, wie z.B. das des Justizministeriums des Landes Baden-Württemberg vom 07.02.06, - ganz bewusst ein durch sein Recht auf informationelle Selbstbestimmung geschütztes Geheimhaltungsinteresse des betroffenen Kindes über u.a. seine Abstammung, das gegen die Rechte des als Vater in Anspruch genommenen Mannes stehe und als höherrangig anzusehen sei: Warum eigentlich? 
Eine Begründung dafür bleibt das BVerfG schuldig. 
Demgegenüber hatte das Justizministerium des Landes Baden-Württemberg in seinem Gutachten argumentiert: "Auf Seiten des Vaters besteht das aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht ... abzuleitende Recht auf Kenntnis der biologischen Vaterschaft. Dieses ist nicht nur ideeller Natur, sondern ergibt sich auch aus den erheblichen rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen, die an die rechtliche Vaterschaft geknüpft werden, etwa im Sorgerecht, aber auch im Unterhalts- und Erbrecht. ... Gewichtet man die Rechtsbeeinträchtigung des Kindes und der sorgeberechtigten Mutter und vergleicht sie mit der Beeinträchtigung des rechtlichen Vaters, gebührt der ... Rechtsposition des Vaters der Vorrang. ... Bei der Bewertung der 'Heimlichkeit' der Abstammungsuntersuchung ist zu berücksichtigen, dass dies in den meisten Fällen der einfachste, konfliktärmste und auch schonendste Weg sein wird." 
Dieser zutreffenden Argumentation haben sich - leider - nur zwei der Verfassungsrichter angeschlossen.
Nun liegt es in der Natur der Sache, dass „offene Rechtsbegriffe“ interpretiert werden müssen, aber nicht jede Interpretation kann für sich beanspruchen, erstens gedanklich und juristisch sinnvoll und zweitens sozial adäquat zu sein – auch nicht jede des Bundesverfassungsgerichts. Das hat selbst sein ehemaliger Präsident Zeidler zugegeben, als er zum Ende seiner Amtszeit in einem Interview unumwunden zugestand: "Auch das Verfassungsgericht irrt." 
Und wenn das BVerfG irrt und die Verfassung damit falsch interpretiert, dann gibt es – so bitter das im Einzelfall ist - keinen Rechtsschutz gegen den nachträglich als solchen erkannten Verfassungsverstoß unseres obersten Gerichts.
Wem eine eigenständige Meinung in Bezug die Rechtsprechung des BVerfGs und der Obergerichte zu aufmüpfig erscheint - "So etwas tut man nicht." -, dem sei das Wort des Verfassungsrechtlers Prof. M. Kriele entgegengehalten: "Das Verfassungsgericht beugt nicht den Verstand; der Respekt vor dem Bundesverfassungsgericht gebietet uns nicht, mit dem Hut zugleich den Kopf abzunehmen." 
Wir können auch auf ein literarisches Vorbild zurückgreifen, wenn wir uns um ein eigenständiges Urteil, in diesem Fall hinsichtlich der Rechtsprechung des BVerfGs bezüglich heimlich vorgenommener Vaterschaftstests, mühen, mit denen die von der Kindesmutter in Anspruch genommene Männer ja nur einen Teil, und zwar einen sie sehr zentral betreffenden Teil, des Wissens erlangen wollen, über das die Kindesmutter - bisher exklusiv - verfügt, weil sie weiß, mit wem sie nicht nur Zärtlichkeiten, sondern auch Körperflüssigkeiten ausgetauscht hat: „Ich will meine Gedanken von Ihnen geprüft, nicht gelobt haben!“, schrieb Lessing an Moses Mendelssohn. 
Unstreitig schulden wir Staatsbürger dem BVerfG auch dann Rechtsgehorsam, wenn wir eine Entscheidung nicht gutheißen können. Das ist die Friedensregel des Rechtsstaates. 
Aber von der generell möglichen intellektuellen Auseinandersetzung um die jeweils sachangemessene Interpretation eines offenen Rechtsbegriffs abgesehen bleibt es uns Staatsbürgern jedoch unbenommen, die Rechtsprechung des BVerfGs zu hinterfragen, sie kritisch zu überprüfen und gegebenenfalls eventuell sogar zu einer anderen Auffassung als das BVerfG zu gelangen und als sachangemessener zu vertreten! In diesem Sinne soll die Entscheidung des BVerfGs hinsichtlich des aufrechterhaltenen Verbots heimlicher Vaterschaftstests in den Blick genommen werden.
Die eingangs angesprochenen auslegungsbedürftigen unbestimmten Rechtsbegriffe der „Menschenwürde“, des durch Interpretation daraus abgeleiteten Rechtes auf „informationelle Selbstbestimmung“ eines Kindes oder Säuglings gar und des „Kindeswohls“ haben erhebliche Auswirkungen u.a. auf die Pro​blematik der heimlichen Vaterschaftstests wegen der Inanspruchnahme von Männern als gesetzliche, soziale oder Zahlväter durch höchst eigennützig handelnde Kindesmütter und deren Weigerung, die von ihnen behauptete oder durch Heirat per widerlegliche Vermutung des Gesetzgebers wegen der Ehelichkeit unterstellte, mit bisher allzu hohen gesetzlichen Hürden geschützte vermutete Vaterschaft überprüfen zu lassen, der insbesondere rechtliche Väter von Kuckuckskindern ausgesetzt sind, obwohl sie in dieser rechtlichen Stellung das gleiche Bestimmungsrecht wie die jeweilige rechtliche (und – im Gegensatz zu ihnen – biologisch tatsächliche) Kindesmutter besitzen. 
Die als gesetzliche, soziale oder Zahlväter durch die Kindesmutter in Anspruch genommenen Männer umfassen eine große undifferenzierte Gruppe. 
Wenn wir innerhalb dieser Gruppe unseren Blick zunächst auf die »rechtlichen Väter« fokussieren und die mit der Mutter nicht verheirateten »Alimentations-Väter« einen Augenblick außer Acht lassen, so steht sofort eine Frage im Raum, die die Obergerichte und das BVerfG in keinerlei Weise begründet und trotzdem verneint haben: Wieso darf der ansonsten im Rechtsverkehr zur Vertretung des Kindes berechtigte »rechtliche Vater« in dem Fall eines beabsichtigten Vaterschaftstests auf einmal nicht mehr das (von ihm anders als von der Mutter interpretierte) Recht des Kindes bezüglich der Gewissheit über seine Abstammung wahrnehmen?! 
Bei einer gesetzlichen Vaterschaft ist eben nicht nur die Mutter personensorgeberechtigt, sondern auch der gesetzliche Vater! Und nun soll bei Verdacht auf ein Kuckuckskind die ansonsten umfassende rechtliche Stellvertretung des gesetzlichen Vaters im Fall einer durch den Vater veranlassten Überprüfung plötzlich aufgehoben sein? 
Das ist unlogisch und findet keinen Halt im Familienrecht: Das BGB kennt keine solchermaßen eingeschränkte rechtliche Vertretung des gesetzlichen Vaters!
Nach meiner festen Überzeugung geht es den beiden gleichberechtigten möglichen Vertretern des Kindes in ihrer Auseinandersetzung nicht so sehr um das unterschiedlich interpretierbare „Kindeswohl“, sondern vorrangig um eigene Interessen!
Wenn man dem zweifelnden Vater eine für den Fall eines negativen Testergebnisses beabsichtigte eigennützige, jedoch sehr verständliche Rechtswahrnehmung, nicht für das Kind eines anderen Mannes jahrzehntelang zahlen zu müssen, mehr oder minder direkt vorhält und im Fall der einem Abstammungstest nicht zustimmenden Kindesmutter durch einschränkende gesetzliche Bestimmungen verhindert, dass ihm »Recht« geschieht, ihm durch die Aufrechterhaltung hoher - unberechtigter - Unterhaltszahlungen für Kind und Mutter die Möglichkeit nimmt, eine (neue) Familie zu gründen, so muss man aber auch die Eigennützigkeit der Mutter sehen, durch Betrug den Unterhalt für das Kind von einem vermutlich finanziell potenteren Mann als dem wahren Kindesvater für Jahrzehnte und möglicherweise lebenslang für sie selbst zu zahlenden Unterhalt zu erlisten. Angesichts der Tatsache, dass in Deutschland jede dritte Ehe geschieden wird, in Großstädten sogar jede zweite, und dass mindestens 10-15 % der 70.000-100.000 in Deutschland jährlich geborenen Kinder Kuckuckskinder sind, ist das kein zu vernachlässigendes Argument und auch keine Quantité négligeable!
Da kann kein Zweifel aufkommen, wessen Rechtsposition schutzbedürftiger ist!

Es ist vielleicht keine böse Unterstellung, wenn von Kritikern der den in Anspruch genommenen biologischen Scheinvater unverhältnismäßig benachteiligenden jetzigen gesetzlichen Regelung behauptet wird, diese gesetzliche Regelung sei nur geschaffen worden, um die öffentlichen Kassen zu schonen, weil sonst insgesamt wesentlich mehr »Sozialhilfe« gezahlt werden müsste, wenn die Kindesmutter den wahren biologischen Vater nicht angeben/verraten will oder bei dem nichts zu holen ist: Würde man dem biologischen Scheinvater und oft rechtlichen Vater für die Überprüfung der von der Kindesmutter behaupteten und durch den Trauschein unterstellten biologischen Vaterschaft nicht fast unüberwindbare Hürden in den Weg stellen, würden die nie über ausreichende Mittel verfügenden Sozialkassen zusätzlich weiteren Belastungen ausgesetzt. 
Diese finanzielle Belastung solle zur Entlastung des Staates auf die Scheinväter abgewälzt werden. Mit dem Rückgriff auf die juristischen Konstrukte „Kindeswohl“ und „informationelle Selbstbestimmung“ des möglicherweise noch nuckelnden Säuglings wird das ermöglicht.
Doch was umfasst insbesondere hinsichtlich einer möglicherweise fraglichen Abstammung das wohlverstandene „Kindeswohl“, was u.a. seine „Menschenwürde“? 
Inhalt des Kindeswohls sind sowohl die Versorgung des Kindes, wie seine sozialen Kontaktmöglichkeiten zu insbesondere seinen leiblichen Verwandten und das Wissen um seine Abstammung. Dieses Wissen und nötigenfalls die Klärung dieses Problempunktes kann ohne weiteres als Ausfluss der „Menschenwürde“ eines jeden Kindes gesehen werden. 
Dem so gesehenen Kindeswohl und der so gesehenen Menschenwürde des Kindes wird der rechtliche (Schein-?)Vater gerecht, wenn er die ihm unterstellte, aber ihm zweifelhaft erscheinende biologische Vaterschaft überprüfen lässt!
Wenn wir die Sache von Grund auf angehen, so stellt sich zunächst die Frage: Gibt es ein allein von der Mutter äußerst eigennützig wahrnehmbares Recht eines Kindes, allein durch sie entscheiden zu können, ob das Kind mit einer Abstammungsuntersuchung einverstanden ist, und ist dieses allein von der Mutter interpretierte und von ihr wahrgenommene Recht als so stark zu bewerten, dass es sowohl das Recht des Kindes auf Wissen um seine wahre Abstammung wie auch das Recht des Mannes auf Gewissheit hinsichtlich einer ihm möglicherweise untergeschobenen Vaterschaft auszuhebeln vermag? 
Oder ist es nicht eher so, dass das bislang wegen fehlender technischer Möglichkeiten - außer der schon einige Jahrzehnte möglichen, aber ungenauen Bestimmung einer serologischen Blutgruppenanalyse - bisher nicht überprüfbar gewesene und durch diesen Umstand der Nichtüberprüfbarkeit begünstigte exklusive (Gewohnheits-)„Recht“ der Mutter auf Aufrechterhaltung einer möglichen Lüge den Rechten von Kind und in Anspruch genommenem Mann und Vater auf Wahrheit nachstehen muss? 
Mindestens zwei, vielleicht sogar alle drei Betroffenen können für sich letztlich das Grundrecht der „Menschenwürde“ in Anspruch nehmen: Das Kind durch seine auf seine Menschenwürde zielende informationelle Selbstbestimmung und sein Recht auf Klärung seiner Abstammung, der Vater durch sein auf seine Menschenwürde zielendes allgemeines Persönlichkeitsrecht hinsichtlich seiner genealogischen Nachfolge - ich habe als Jurist keinerlei Schwierigkeiten, in den Begriff der „Menschenwürde“ das Recht um das Wissen auf die genealogische Abstammung und Nachfolge hineinzuinterpretieren! – und die Mutter auf sexuelle Selbstbestimmung: mit wem sie ein Kind zeugt, ist ihre Sache. 
Es ist aber nicht mehr allein die Sache der Mutter und nach hier vertretener Auffassung nicht mehr durch ihre »Menschenwürde« gedeckt, wenn sie durch ihr Handeln in Tateinheit gemäß § 52 StGB eine Straftat der Personenstandsfälschung gemäß § 169 StGB und eine mittelbare Falschbeurkundung gemäß § 271 StGB bewirkt und zusätzlich dazu in Tatmehrheit gemäß § 53 StGB einen Betrug gemäß § 263 StGB an dem zu Unrecht in Anspruch genommenen Mann begeht, wofür vom Bundesministerium der Justiz (BMJ) als Rechtfertigung gesehen wird, dass: „Mit der Beschränkung des Anfechtungsrechts … letztlich zum Schutze des Familienfriedens verhindert werden [soll], dass die Abstammung eines Kindes etwa bei jedem beliebigen Konflikt der Eltern in Frage gestellt werden kann." 
Solch einen Rechtfertigungsgrund kennt das deutsche Strafrecht nicht!
Schon allein die detaillierte Aufzählung der von einer Mutter, die einem Mann ein nicht von ihm gezeugtes Kuckuckskind unterschiebt, dabei begangenen Straftaten lässt erahnen, dass die Grundrechte der drei sehr direkt betroffenen Personen nicht gleichrangig nebeneinander bestehen können. 
Und nun will die Bundesjustizministerin heimlich vorgenommene Vaterschaftstests durch eine Regelung im geplanten Gendiagnostikgesetz unter Strafe stellen lassen: Die Drohung mit einer Haftstrafe von bis zu einem Jahr bei Vornahme weiterer heimlicher Tests im Inland soll misstrauisch gewordene Väter (und vielleicht ja auch Labore) davon abbringen, sich durch heimliche Vaterschaftstests problemlos und daher konflikt- und geräuschlos Gewissheit über das Bestehen oder Nichtbestehen ihrer von ihnen irgendwann für unsicher erachteten Vaterschaft zu verschaffen. 

Folgerichtig gedacht, liefe die Einführung der Anordnung einer Strafbarkeit heimlicher Abstammungstests im Grunde und dem Gehalt nach auf eine als Anstifter- oder zumindest Beihilfehandlung des Staates zu wertende Maßnahme zu diesen weiterhin bestehen bleibenden Straftaten Personenstandsfälschung, mittelbare Falschbeurkundung und Betrug der Mütter hinaus! 
Hinzu kommt: Bisher ist weder in der öffentlichen Diskussion noch in der Gesetzesverlautbarung von einer geplanten Bestrafung der Mütter(!), die ihrerseits ein Drittel – nach anderen Angaben bis zur Hälfte - aller Tests in Auftrag geben, um sich selber Gewissheit über den biologischen Vater ihres Kindes zu verschaffen, zu hören gewesen. Da muss man erst den Text der Gesetzesnovelle abwarten, um zu sehen, ob die ebenfalls unter eine Strafdrohung gestellt werden. 
Wenn auch die Mütter den Gen-Vergleichstest heimlich vornehmen lassen, müssen auch sie sich Genmaterial besorgen: dieses Mal nicht das kindliche, sondern das (potenziell) »väterliche« Vergleichsmaterial. Kaum eine Frau wird aber dieserhalben den sozialen oder den bloß vermuteten biologischen Vater ihres Kindes bitten: „Ich habe, wie Du weißt, meine »Freiheit« genossen. Weil ich kein kleines Mädchen mehr war und nicht mehr an Märchen glaubte, habe ich nicht möglichst viele Frösche geküsst, um meinen Prinzen zu finden, sondern wild »rumgemenschelt«, u.a. auch mit dir, und bin mir deswegen nicht (ganz) sicher, ob Du überhaupt der biologische Vater meines Kindes bist. Da kommen auch noch einige andere in Betracht. Und damit ich, auch wenn wir zusammenbleiben, den biologischen und dich damit finanziell eventuell entlastenden richtigen Zahlvater und möglicherweise potenten Erblasser finde, brauche ich von dir eine Haar- oder Sekretprobe und Dein Einverständnis für einen Gen-Ver​gleichs​test.“ Es wäre lebensfremd, bei einer Frau, die mit allen Kräften und Schlichen bemüht ist, die biologische Vaterschaft zu verheimlichen, ein die wahre Vaterschaft aufklärendes Verhalten als Normalfall ihres Vorgehens anzunehmen! Dann könnten sie ja gleich die anderweitige/n (potentielle/n) Vaterschaftsmöglichkeit/en offen legen und darauf verzichten, ihrem momentanen Partner ein Kuckuckskind unterschieben zu wollen!
Es ist nur zu hoffen, dass die beabsichtigte Strafbarkeit sowohl auf Männer wie auch auf Frauen zielen wird.
Vorstehend war aufgezeigt worden, dass das Grundrecht der Menschenwürde von jeder der beteiligten Personen Kind, Mutter und Vater ins Spiel gebracht werden kann, dann möglicherweise auch tangiert ist. „Hart im Raume stoßen sich die Sachen!“
Treffen verschiedene Grundrechte oder die gleichen Grundrechte verschiedener Personen aufeinander, so ist das Problem zum Ausgleich der widerstreitenden Prinzipien im Sinne der von den Juristen so genannten „praktischen Konkordanz“ zu lösen: Keines der betroffenen Grundrechte darf (völlig) »untergebuttert« werden, alle müssen zumindest in ihrem Kernbereich bestehen bleiben, damit sie nicht leerlaufen; allerdings darf das nachrangigere Grundrecht zu Gunsten des vorrangigeren Grundrechts in seinem Randbereich eingeschränkt werden. Dabei gilt der Merksatz: Grundrechtsdelle: ja, substanzieller Grundrechtsschaden, Grundrechtstotalschaden gar: nein!
Auf die Problematik einer klärungsbedürftigen Vaterschaft durch eine gendiagnostische Abstammungsuntersuchung angewandt ergibt sich daraus: Wenn schon das Grundrecht (mindestens) einer der drei beteiligten Personen eingeschränkt werden muss, dann kann und darf es nicht sein, dass das Grundrecht der deliktisch handelnden Person (Mutter) selbst in ihrem Randbereich geschützt und die Grundrechte der nicht deliktisch handelnden Beteiligten (Vater und Kind) – in ihrem (von mir so gesehenen) Kernbereich der genealogischen Gewissheit um Abstammung und Nachfolge - eingeschränkt werden!
Wenn man die Regeln des gesunden Menschenverstandes nicht verletzen, ja sogar demütigen, und auch nicht den schwierigen Start einer - aus von der Kindesmutter arglistig behaupteter sozialer Verantwortung übernommenen  - aufgedrängten Vaterschaft durch eine „Notheirat“ sozial unzumutbar behindern will, muss man anonyme Vaterschaftstests als Mittel der sozialverträglichsten inoffiziellen Vorabklärung zulassen! Für den reingelegten Mann, der die durch ihm undurchsichtige Umstände und dadurch gewecktes Misstrauen vermutlich eh schon angespannte Partnerbeziehung nicht weiter anheizen, aber gleichwohl Gewissheit erlangen will, bleibt – wenn nicht zuvor eine Vasektomie durchgeführt und zusätzlich auch noch auf Verlässlichkeit überprüft worden war oder ein Zeugungsunfähigkeitsgutachten vorlag - nur ein heimlich in Auftrag gegebener Vaterschaftstest. Spricht er seinen Verdacht offen aus, ist das bereits angeknackste Vertrauensverhältnis zwischen den Eheleuten damit in der Regel mehr oder minder unwiederbringlich zerrüttet, worunter auch das Kind zu leiden hat.

Auch für das Kind ganz persönlich ist dieses Vorgehen am sozialverträglichsten, denn wenn es später einmal erfahren würde: „Dein Vater hat an seiner dich betreffenden Vaterschaft gezweifelt“, dann kann es einen Bruch in der Vater-Kind-Beziehung geben, insbesondere dann, wenn zu der Familie noch andere Kinder gehören, an deren Zugehörigkeit zur Familie nicht gezweifelt worden war. Ein solches Kind fühlt sich ab Kenntniserlangung u.U. ein Leben lang in seiner Familie nicht mehr voll dazugehörig, irgendwie ausgeschlossen.

Was spricht dagegen, einen heimlich vorgenommenen und dann – wie vom »Vater« befürchtet - negativ ausgegangenen Vaterschaftstest als Anfangsverdacht für ein gerichtliches Verfahren zur nunmehr offiziellen Überprüfung der (Nicht-?)Abstammung ausreichen zu lassen? Nur die Möglichkeit des Nachweises einer anderen Vaterschaft als der behaupteten - die sich daraus möglicherweise ergebende weitere Belastung der öffentlichen Kassen ist schon angesprochen worden -, sonst aber so gut wie gar nichts! 
Die von den Verbotsbefürwortern (vermutlich ohne allzu viel Sachwissen) als Menetekel an die Wand gemalte Gefahr, durch den Abstammungstest bestände die konkrete Gefahr, dass anhand des Gen-Abgleichs ermittelbare weitergehende krankheitsausforschende Informationen in die falschen Hände gelangen könnten, besteht gar nicht: Bei den Vaterschaftstests werden ausschließlich Abschnitte der sogenannten „Müll-“ oder Satelliten-DNA (zum Ausschluss von Irrtümern sinnvollerweise an mindestens zwölf VNTR-Orten auf unterschiedlichen Chromosomen) untersucht, die keinerlei Erbinformationen enthält! Von dem Erbgut des Kindes wird gar keine differenzierende Genanalyse vorgenommen! Eine derart weitgehende Analyse auf eine genbedingte Krankheitsdisposition wäre bei der Untersuchung von Genmaterial zwar rein theoretisch möglich, wird aber aus Gründen der im Vergleich zu Abstammungstests damit verbundenen wesentlich höheren Kosten und des dafür erforderlichen immensen Arbeitsaufwandes bei den Vaterschaftstests überhaupt nicht angestellt. 
Sandmännchen Zypries will uns da Sand in die Augen streuen, die Justizministerin will uns ein X für ein V vormachen!

Gentests seien unkontrollierbar. Es sei, zumal wenn sich Labore im Ausland befinden, nicht überprüfbar, ob nicht aus den eingesandten Körpermaterialien personenbezogene Proben angefertigt, personenbezogene Daten gespeichert und interessierten Kreisen, etwa Versicherungen, weitere personenbezogene Auswertungen der Proben angeboten werden. 
Ein hergesuchtes Argument, denn wer weiß, ob das Kind je eine Lebensversicherung abschließen wird, sodass sich für die Labore der erhebliche finanzielle Mehraufwand für eine weitergehende Genuntersuchung als die einer Abstammungsuntersuchung anhand der Satelliten-DNA vermutlich nicht lohnen würde. 
Die Lebensversicherer sind außerdem durch die öffentliche Meinung mehr oder minder gezwungen worden, von potentiellen Versicherungsnehmern keine Genanalyse als Grundlage für einen Geschäftsabschluss anfordern zu dürfen und dem durch eine zunächst bis 2006 befristet gewesene Selbstverpflichtung nachgekommen: selbst in den Fällen, in denen in einer Familie Chorea Huntington (= Veitstanz) aufgetreten und nachgewiesen ist, eine Krankheit, die mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit vererbt wird, darf von Versicherungsgebern keine »Vorab-Genanalyse« verlangt werden! 
Labore, die Genuntersuchungen anstellen, unterliegen wie Arztpraxen, Krankenkassen und ähnliche Institutionen, die viel gesundheitsrelevantere Daten verwalten, als es der Strichcode-Abgleich eines Abstammungstests darstellt, der Geheimhaltungspflicht des StGB. Und bei diesen Institutionen funktioniert die Geheimhaltung auch. Daher ist das Argument einer möglichen Verletzung des persönlichen Geheimbereiches durch die Abstammungstest-Labore ein hergesuchtes Argument gegen das Recht der Kinder auf Wissen um ihre Abstammung und der in Anspruch genommenen Männer auf die Wahrheit einer von der Mutter behaupteten genealogischen Abstammung!
Es steht letztlich also nur das Jahrtausende alte Gewohnheits“recht“(?) der Frauen, von ihnen ausgesuchten Männern ein Kind unterschieben zu können, gegen das hier als unveräußerliches Recht angesehene Interesse sowohl des jeweils in Anspruch genommenen Mannes als auch des Kindes auf Wahrheit und Abstammung. 
Es wird immer argumentiert: Das Recht des in Anspruch genommenen Mannes stehe im Widerspruch zum Recht des Kindes, selbst entscheiden zu können, ob es mit einer Gen-Untersuchung einverstanden ist. 
Aber wer sagt denn – außer den Obergerichten und dem BVerfG -, dass das in diesem Punkt von denen so behauptete Kindesinteresse das wirkliche Kindesinteresse darstellt? Nach hier vertretener Ansicht wird das Interesse des Kindes an seiner informationellen Selbstbestimmung bezüglich des bloßen Abgleichs zweier Strichcodes – und mehr ist der Abstammungstest nicht! - überlagert durch sein existenzielles Interesse an dem für seine Entwicklung und seelische Gesundheit unbedingt erforderlichen Sich-Angenommen-Fühlen, wozu viele Männer allein schon beim bloßen Verdacht auf ein ihnen untergeschobenes Kuckuckskind nicht (mehr) fähig sind, und der Wahrheit bezüglich seiner Abstammung! Das ist das richtig verstandene Kindeswohl! 
Heimliche Tests können notwendig sein, damit der Vater die angezweifelte Gewissheit erhält, dass »sein« Kind auch wirklich seines ist, und er sich nach Erlangung dieser bislang von ihm immer wieder bezweifelten Gewissheit für die Beziehung zu seinem Kind öffnen kann!
Solange das BVerfG wegen des Widerstandes der Kindesmutter heimlich vorgenommene Vaterschaftstests als Anfangsverdacht für ein gerichtliches Verfahren zur darüber hinaus vorzunehmenden offiziellen Überprüfung der Nicht-Vaterschaft nicht ausreichen lässt, ist das Problem juristisch nicht adäquat zu lösen! Im Namen einer von den OLGs und dem BVerfG vertretenen bestimmten, aber nicht zwingenden Gesetzesinterpretation wird Kind und Vater ihr »Recht« verweigert; es gilt dann die Spruchweisheit: „Gesetze sind Jungfrauen in der Schule, Huren im Gericht.“ 
Kein Mann wird bei positivem Ausgang eines heimlich vorgenommenen Abstammungstests, dass das Kind, dessen Probe er zusammen mit der seinigen eingeschickt hat, wirklich seines sei, ein Gerichtsverfahren anstrengen, um das ihm von dem Labor mitgeteilte Ergebnis noch ein weiteres Mal und dieses Mal offiziell überprüfen zu lassen. Missbrauch ist also nicht zu befürchten, im Gegenteil werden erhebliche Mittel und Personalressourcen gespart, wenn ein Vater so leicht Gewissheit erhalten kann, er nicht hierfür erst ein Gericht anrufen muss.

Kein Mann kann ein Interesse daran haben, einen privat vorgenommenen heimlichen Abstammungstest durch die Einsendung einer von einem anderen Kind genommenen Probe zu manipulieren und mit einem solchen manipulierten privaten Testergebnis als Anfangsverdacht ein gerichtliches Verfahren zur offiziellen Überprüfung der Abstammung in Gang zu setzen, da dann ja in dem Verfahren seine Manipulation offensichtlich würde und er die von ihm veranlassten nicht unerheblichen Kosten zu tragen hätte. Darum ist auch von dieser Seite her keine Gefahr einer missbräuchlichen Inanspruchnahme der Gerichte durch zuvor heimlich vorgenommene Abstammungstests zu befürchten.
Gemäß Art. 20 III GG sind "... die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung … an Gesetz  und Recht gebunden." 
Das ist keine bloße Tautologie! Zwischen „Gesetz“ und „Recht“ kann ein (nach dem Anschauungsunterricht der Nazi-Unrechtsgesetzgebung) auch vom Grundgesetzgeber gesehenes Spannungsverhältnis bestehen. Klaffen „Gesetz“ und „Recht“ auseinander, sind nach der Intention des Verfassungsgebers die Gesetze beiseite zu schieben, um »dem Recht« zur Geltung zu verhelfen. Daher ist zu prüfen, was in diesem Konfliktfall untergeschobener Vaterschaften »Recht« sei.
Das BMJ hatte in seiner Stellungnahme argumentiert: "Bei der gebotenen Abwägung der grundrechtlich geschützten Rechtspositionen darf das informationelle Selbstbestimmungsrecht des Kindes nicht hinter dem Interesse des Klägers an der Feststellung seiner Vaterschaft zurückstehen.“ Wieso nicht? Wieso gebietet die praktische Konkordanz, dass das informationelle Selbstbestimmungsrecht des Kindes vor seinem aus seiner Menschenwürde hinsichtlich seiner Abstammungsgewissheit und der des Vaters auf genealogische Gewissheit rangiere? Dieses Vorbringen des BMJ ist eine bloße apodiktische Behauptung ohne jegliche Begründung, geschweige denn eine einsehbare! 
Auf der Grundlage dieser unbegründet gebliebenen Behauptung heißt es in der Stellungnahme des BMJ weiter: „Ein heimlich durchgeführter Vaterschaftstest ist deshalb auch nach Auffassung der Bundesregierung rechtswidrig und im Anfechtungsverfahren gegen den Willen des Kindes oder seines gesetzlichen Vertreters nicht verwertbar. ... Mit der Beschränkung des Anfechtungsrechts soll letztlich zum Schutze des Familienfriedens verhindert werden, dass die Abstammung eines Kindes etwa bei jedem beliebigen Konflikt der Eltern in Frage gestellt werden kann." 
Damit hat das BMJ - sehr einseitig - die rechtliche Stellvertretung des Kindes durch den rechtlichen Vater, der nicht ohne Grund so benannt wird, bewusst unterschlagen und ausschließlich mit dem durch die Kindesmutter sehr eigennützig wahrgenommenen informationellen Selbstbestimmungsrecht des Kindes argumentiert. Das bezieht sich im Falle eines Vaterschaftstests ganz real betrachtet auf ein paar Strichcodes aus der keine Erbinformationen enthaltenden Satelliten-DNA, auf mehr nicht. 
Und was ist mit dem Grundrecht des Kindes in seinem (hier so gesehenen) Kernbereich der genealogischen Gewissheit um Abstammung und Nachfolge? Die lässt die Bundesjustizministerin absichtsvoll unter den Tisch fallen! Nach hier vertretener Ansicht muss das informationelle Selbstbestimmungsrecht des Kindes hinter dem Grundrecht des Kindes auf Wissen um seine genealogische Abstimmung und hinter dem Grundrecht des Klägers auf das Wissen um seine genealogische Nachfolge durch Überprüfung seiner Vaterschaft zurückstehen!
Fragt sich nur, wie das sozialadäquat am besten gelöst werden soll: die Beziehung der Eltern zerstörend durch den Konflikt um eine verweigerte Überprüfung einer bezweifelten Vaterschaft, oder den Familienfrieden stabilisierend durch eine heimlich vorgenommene Überprüfung, nach der bei positivem Befund dann Ruhe in die Beziehungen untereinander einkehrt, der bisher zweifelnde Vater nunmehr, wie sich herausgestellt hat: „sein Kind“ gefühlsmäßig annehmen kann.
Bei Männern, die zwar die von der Mutter behauptete Vaterschaft, da rein rechnerisch möglich, aus einem Gefühl der (durch den Appell der Mutter geweckten) sozialen Verantwortung heraus ohne weitere Überprüfung anerkannt, nicht aber die Mutter »ihres« (ihnen aufgeschwatzten) Kindes geheiratet haben, ist die Problemlage ähnlich: Nach (vorschnellem) Anerkenntnis sind sie bei sich einstellendem Zweifel, weil das Kind ihnen überhaupt nicht, eher dem … ähnlich sehe, nach der Gesetzeslage auf Gedeih und Verderb von dem Einverständnis der jeweiligen Mutter abhängig, wenn sie ihre sich mehrenden Zweifel geklärt haben möchten. 
Die Bundesjustizministerin kündigte an, die Klärung der Vaterschaft erleichtern zu wollen. Sie werde im Frühjahr einen Gesetzesvorschlag vorlegen, der ein "vereinfachtes Verfahren zur Feststellung der biologischen Vaterschaft" anbiete. Der Vater könnte einen eigenen Anspruch auf Klärung der Vaterschaft erhalten. "Dann könnte er klären lassen, ob er tatsächlich der biologische Vater ist, ohne - wie bisher - seine rechtliche Vaterschaft zu verlieren, wenn der Test ergibt, dass er nicht der leibliche Vater ist." 
Mit einem solchen Gesetz wäre aber nur denjenigen rechtlichen Vätern geholfen, die lange genug in ihre Rolle gezwungen worden sind, so dass sie sich an das »Betrugsverhältnis« gewöhnt haben, das sie bei voller Kenntnis der Sachlage aber gar nicht gewollt hätten! 
Nicht geholfen wäre durch den angekündigten ministeriellen Entwurf z.B. solchen Männern wie dem Kläger, der in über zehn Jahren seinen Fall in sechs Verfahren über vier Instanzen (Amtsgericht, Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof und Bundesverfassungsgericht) bis zum BVerfG getrieben hatte, weil sein Urologe ihm nach einer Untersuchung eröffnet hatte, dass er zu mehr als 90 % gar nicht zeugungsfähig wäre. Ein daraufhin vorgenommener heimlicher DNA-Test hatte die Berechtigung seiner durch das Untersuchungsergebnis aufgekommenen Zweifel bestätigt. Trotzdem hatte ihn das für das Vaterschaftsanfechtungsverfahren zuständige OLG rüde mit den beiden Argumenten »abgebürstet«: Erstens sei eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Nicht-Vaterschaft keine 100-prozentige und zweitens seien heimliche Vaterschaftstests keine zulässige Prozessvoraussetzung. Nur wenn feststünde, dass S. „während der gesetzlichen Empfängniszeit für das Kind absolut zeugungsunfähig war“, so 2005 die Begründung des BGH, sei dies „ein Umstand, der gegen die Vaterschaft spricht“. 
Und das BVerfG hat ihm dann ebenfalls sein »Recht« verweigert – es gebe keine „notwehrähnliche Situation“, die dem Vater einen heimlichen Test erlaube, sagte Gerichtspräsident Papier bei der Urteilsverkündung - und damit die abstoßend überhebliche Argumentation des OLG gestützt.
Einem solchen Scheinvater ist mit dem Gesetzesvorhaben der Bundesjustizministerin nicht geholfen, „in einem vereinfachten Verfahren seine biologische Vaterschaft klären zu lassen, ohne seine rechtliche Vaterschaft zu verlieren.“ 
Solche betrogenen Männer, die die rechtliche Vaterschaft eben nicht aufrechterhalten wollen - und nur 7 % der Scheinväter sind laut Befragung bereit, sich wie der Heilige Joseph zu verhalten, 97 % hingegen nicht! -, müssen sich durch das angekündigte Gesetzesvorhaben der Ministerin verhöhnt fühlen: Ihnen geschieht erneut »Gesetz«, aber wieder nicht »Recht«!
Die Gesetzeslage müsste so geändert werden, dass schon allein die mütterliche Verweigerung des Einverständnisses als gesetzlich anzuordnende Mitwirkungspflicht zur Überprüfung der Abstammung durch einen privat vorgenommenen DNA-Test einen hinreichenden Zweifel an der von der Mutter behaupteten Vaterschaft begründet und damit eine gerichtliche Möglichkeit der Überprüfung eröffnet, ohne dass der »Anerkennungsvater«, meist nur mit viel Glück und äußerst mühsam, einen Mann beibringen muss, der bereit ist, vor Gericht als Zeuge für den »Mehrverkehr« der Mutter aufzutreten, damit hinreichende Zweifel an der bisher anerkannten Vaterschaft als Prozesserfordernis glaubhaft gemacht werden können. (Wie unwürdig, wenn erst Freunde des nach einer Liebesnacht ängstlichen Mannes zur potentiellen Mutter geschickt werden mussten, damit im Falle eines Falles ein Zeuge für „Mehrverkehr“ beigebracht werden konnte. Nur so konnten Kläger "konkrete Umstände" vorbringen, die die Zweifel an ihrer Vaterschaft "nicht ganz fernliegend erscheinen" ließen, nur so können Männer laut BGH die hohe Hürde zur gerichtlichen Überprüfung der Vaterschaft meistern, weil dann „tatsächliche Umstände objektive Zweifel an der Vaterschaft begründen“. Das hat es gegeben. Mit solcher Chuzpe wird aber nicht nur auf Seiten der Männer gearbeitet: Als ehemaligem Rechtsanwalt sind mir Fälle bekannt, in denen Frauen, wenn sie das Gefühl hatten, von einem ihnen auf längere Zeit gesehen nicht so angenehmen Mann »angebockt« worden zu sein, ganz schnell noch mindestens einen anderen ihnen als Partner auf Zeit angenehmeren, mehr oder minder notgeilen Mann in ihr Bett gelockt haben, um dem dann kurz darauf dessen angebliche Vaterschaft weismachen zu können, wenn sie nach einiger Zeit positiv wussten, dass sie schwanger geworden waren. Da wurde dann generalstabsmäßig und ohne Verzug gehandelt, damit beim Zurückrechnen auf das mögliche Datum der Zeugung keine auffallende zeitliche Diskrepanz entstehen konnte! Und ein verantwortungsvoller Mann, der zu einer speziellen Partnerübung ins Bett gelockt und dem dann auch noch der Gebrauch eines Präservativs ausgeredet worden war und der von den zuvor veranstalteten Kuschelabenden mit anderen Männern nichts wusste, war dann nach der Mitteilung: „Ich bin im x-ten Monat schwanger“ und einem überschlägigen Vergleich zwischen Kuschelabend, voraussichtlichem Geburtstermin und möglichem Zeitpunkt der Zeugung bereit, zu der ihm möglich erscheinenden Vaterschaft zu stehen und – fatal, fatal – die ihm weisgemachte Vaterschaft ohne weiteren Vaterschaftsnachweis anzuerkennen. Das hätte er natürlich nicht gemacht, wenn die zugängliche »Dame« ihm reinen Wein eingeschenkt und ihm ihren „hwGV“/„häufig wechselnden Geschlechtsverkehr“ gebeichtet hätte.)
Am besten, weil rechtlich am geschütztesten, ist der Mann raus, der nichts vorschnell anerkennt und sich seine Vaterschaft erst nachweisen lässt, bevor er die sich daraus ergebenden Verpflichtungen übernimmt. Zu dieser Haltung kann man einem Mann bei Zweifeln nur raten, bevor er jahrzehntelang dauernde Verpflichtungen übernimmt. Aber dann ist das Verhältnis zur Mutter durch die nicht mehr spontane Anerkenntnis der ihm angetragenen Vaterschaft meist so beschädigt, dass das Kind keinen es in einer Lebensgemeinschaft umsorgenden Vater mehr erhält, falls er doch der Vater des werdenden Kindes sein sollte: Einen solchen »Waschlappen«, der sich nicht seiner (von der Mutter behaupteten) Verantwortung stellt, wollen nicht alle Frauen als Lebens- und gar Ehepartner für mindestens die Dauer der Aufzucht des Kindes haben. 
Ist er tatsächlich der Vater, erschweren sie ihm dann oft den Umgang mit seinem Kind, zu dem er bei Gewissheit der Vaterschaft dann oft heftige Vatergefühle entwickelt; so einen »Waschlappen« kann frau auf diese Weise sehr schön büßen lassen. Das kann nach dem Motto: „Rache ist süß!“, sehr befriedigend sein!
Das BVerfG greift sich für seine Entscheidung zur Ablehnung heimlicher Vaterschaftstests nur eines der auf der Menschenwürde des Kindes fußenden »Teilgrundrechte« (informationelle Selbstbestimmung über seine keine Erbinformationen enthaltende Satelliten-DNA) heraus und legt dabei nicht das für das Leben des Kindes wichtigste seiner diesbezüglich betroffenen »Teilgrundrechte«, nämlich seinen Anspruch auf seinen leiblichen Vater und das Wissen um seine genealogische Herkunft, dieser Entscheidung zu Grunde. So kommt das BVerfG zwangsläufig zu einer Fehlentscheidung. 
Wer weiß, wie das Wissen des Kindes um seinen puren Gen-Strichcode auf dem unwesentlichsten Teil seiner DNA einmal für sein Leben wichtig werden könnte, vermutlich außer der Abstammungsfrage niemals, aber sein Recht auf seinen ihm vorenthaltenen Vater und seine Abstimmung ist jeden Tag seines Lebens für das Kind wichtig! Und auch dafür ist der Strichcode seiner Satelliten-DNA wichtig! 
Wird das Kind einem falschen Vater untergeschoben und der schöpft Verdacht, will er Gewissheit für das Kind und für sich, um es so annehmen, umsorgen und lieben zu können, wie es für das Gedeihen des Kindes am besten ist - und das ist, wie die Erfahrung zeigt, nicht mit einem ständig immer weiter nagenden Zweifel der Fall und nur dann kommt der Wunsch nach sozial schonend hergestellter Gewissheit überhaupt zum Tragen - dann ist es für die Familie, in der das Kind aufwächst, die geringste Belastung, wenn der für die Vaterschaft in Anspruch genommene Mann die keimenden Zweifel heimlich klärt und es über diese Frage nicht zu einem Zerwürfnis mit der Mutter kommt, in das das Kind dann völlig unverschuldet unweigerlich mit hineingezogen wird und dadurch schweren seelischen Schaden nimmt! 
Ein Kind braucht für sein seelisches Gedeihen beide, Vater und Mutter, die „Ja!“ zu dem Kind sagen, und nicht einen Vater, der es »mit angezogener seelischer Handbremse« in ständiger seelischer Reservehaltung nur erträgt! Ein lieblos aufgezogenes Kind wird unweigerlich zu einem seelischen Krüppel! Dem Grundbedürfnis des Kindes auf fraglos liebevolles Angenommensein stellt sich das BVerfG mit seiner Entscheidung aber in den Weg. Darum hat es falsch entschieden, als es den falschen Aspekt der Menschenwürde des Kindes, sein Recht auf informationelle Selbstbestimmung, in den Vordergrund schob und dabei den wichtigsten Aspekt der Menschenwürde des Kindes, sein Recht auf seinen leiblichen Vater und die Chance, von ihm angenommen zu werden und von ihm aufgezogen zu werden, gewollt überging! 
Und der Staat macht sich mit seinen, das wichtigste auf der Menschenwürde des Kindes fußende »Teilgrundrecht« des Kindes negierenden Gesetzen zum Anstifter oder Gehilfen der Straftaten der Mutter gegenüber dem Kind, dem in Anspruch genommenen Mann und der Gemeinschaft mitschuldig!
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bezeichnete Zypries als "Sieg für das Persönlichkeitsrecht des Kindes", »vergaß« aber bewusst, den Halbsatz hinzuzufügen: „… und eine Niederlage für das als Ausfluss seiner Menschenwürde anzusehende Recht des Kindes auf seinen biologischen Vater und das Wissen um seine Abstammung.“ Und darum kämpfen dann später viele der Kinder vergeblich; nicht nur die Schicksale ehemaliger „Besatzungskinder“, sondern auch Prominentenschicksale sind diesbezüglich durch die Boulevardpresse bekannt geworden.
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